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Nur ein Verwaltungsakt kann gerichtlich angefochten werden. Eine Klassenarbeit oder etwas
ähnliches ist kein Verwaltungsakt. Beschwerde kann man damit somit doch auch nicht einlegen
(Beschwerden sind doch nur bei VAs möglich, oder?).

"Die Note einer normalen schriftlichen Lernkontrolle ist inhaltlich nicht gerichtlich zu
überprüfen" (Hoegg)

PS: Hoegg schreibt auch, dass nicht jede Zeugnisnote automatisch ein VA ist! Nur wenn sie für
die Schullaufbahn relevant ist, dann ist sie einer, sonst nicht.
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